Verordnung vom 14. Dezember 2021 über die Umweltdeklaration von Produkten, die zur Verwendung in Bauwerken bestimmt sind, und die Umweltdeklaration von Produkten, die zur Berechnung der Umweltverträglichkeit von Gebäuden verwendet werden
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Betroffene Zielgruppen: Meldepflichtige, die von Bau- und Dekorationsprodukten sowie elektrischen, elektronischen und klimatechnischen Geräten betroffen sind, zur Bauarbeiten bestimmt sind oder zur Berechnung der Umweltleistung von Gebäuden verwendet werden. 
Zweck: zur Angabe der Anwendung der Artikel R. 171-14 bis R. 171-22 und der Artikel R. 171-23 bis R. 171-31 des Bau- und Wohngesetzbuchs. 
In Kraft treten: der Text tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
Hinweis: Zweck des Erlasses ist es, die Anwendung der Artikel R. 171-14 bis R. 171-22 und der Artikel R. 171-23- bis R. 171-31 des Bau- und Wohngesetzbuchs zu spezifizieren. 
In der Verordnung wird Folgendes festgelegt: 
- Einzelheiten zu den Angaben gemäß Artikel R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs; 
- die Berechnungsmethoden von Indikatoren gemäß Artikel R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs; 
- die in Artikel R. 171-21 des Bau- und Wohnungsgesetzes genannten Elemente, die die in der Umwelterklärung enthaltenen Informationen rechtfertigen; 
- die Anschrift der Datenbank(en), in der/denen die Umwelterklärungen gemäß R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs über die Prüfquelle verfügt und gemäß R. 171-18 des Bau- und Wohngesetzbuchs öffentlich zugänglich ist; 
- die Bedingungen für die Erstellung kollektiver Umwelterklärungen über Bau- oder Dekorprodukte oder -ausrüstungen durch mehrere Meldepflichtige; 
- die Bedingungen für die Erstellung von abtretbaren Erklärungen über Bau- oder Dekorprodukte oder -ausrüstungen. 
Referenzen: Texte, die durch diese Verordnung erstellt oder geändert wurden, können in ihrem Wortlaut, der sich aus dieser Änderung ergibt, auf der Website von Légifrance eingesehen werden (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Der Minister für den Ökologischen Wandel und der Minister für das Wohnungswesen der dem Minister für Ökologischen Wandel beigeordnet ist,
Gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, auf die Notifizierung Nr. 2021/257/F an die Europäische Kommission gerichtete am 28. April 2021 und die Antwort vom 29. Juli 2021;
Gestützt auf den Verbraucherkodex, insbesondere die Artikel L. 412-1 Nummer 10;
Gestützt auf das Bau- und Wohnungsgesetzbuch , insbesondere auf die Artikel R. 171-14 bis R. 171-31;
Unter Hinweis auf die Stellungnahme des Hohen Rates für Bauwesen und Energieeffizienz vom 13. April 2021,
Unter Hinweis auf die Rückmeldungen, die während der öffentlichen Konsultation vom 18. Mai bis 8. Juni 2021 gemäß Artikel L. 123-19-1 des Umweltgesetzbuchs abgegeben wurden;
Ordnen hiermit Folgendes an:
Artikel 1.

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für Bauprodukte, Dekorationsprodukte und elektrische, elektronische und klimatechnische Geräten gemäß Artikel R. 171-14 und Artikel R. 171-23 des Bau- und Wohnungsgesetzes.
Artikel 2.

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
„Antragsfähige Erklärung“: Umwelterklärung mit Vorschriften zur Anpassung der darin genannten Informationen an ein bestimmtes Produkt und ein Computerwerkzeug zur Anwendung dieser Vorschriften.
In den folgenden Artikeln werden unter dem Begriff "Anmelder" gemäß Artikel 171-15 des Bau- und Wohngesetzbuchs "die für das Inverkehrbringen verantwortliche Person" gemäß der Definition in Artikel R. 171-24 des Bau- und Wohngesetzbuchs verstanden.
In den folgenden Artikeln werden unter den Begriffen "Produkt" "Bauprodukte", "Dekorationsprodukte" und "elektrische, elektronische und klimatechnische Geräte" gemäß der Definition in Artikel R. 171-15 des Bau- und Wohngesetzbuchs verstanden.
Artikel 3.

 Die Umwelterklärung sollte die Angaben gemäß Artikel R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs enthalten.
Gemäß Artikel R. 171-17 Punkt 1 des Bau- und Wohngesetzbuchs muss die Umwelterklärung für die Beschaffungsphase, die Bauphase, die Eigennutzung, die End-of-Life-Phase und die Summe dieser Phasen Folgendes enthalten:

- Beschreibung der Umweltauswirkungen:
- globale Erwärmung (Treibhausgasemissionen);
- Abbau der Ozonschicht;
- Versauerung von Boden und Wasser;
- Eutrophierung;
- photochemische Ozonbildung;
- Abbau abiotischer Ressourcen – Elemente;
- Erschöpfung abiotischer Ressourcen – fossile Brennstoffe.
- Beschreibung der Verwendung von Ressourcen:
- Nutzung erneuerbarer Primärenergie, ausgenommen erneuerbare Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- Nutzung erneuerbarer Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- Gesamtnutzung erneuerbarer Primärenergieressourcen (Primärenergie und Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe genutzt werden);
- Nutzung nicht erneuerbarer Primärenergie, ausgenommen nicht erneuerbare Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- Nutzung nicht erneuerbarer Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- Gesamtnutzung nicht erneuerbarer Primärenergieressourcen (Primärenergie und Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe genutzt werden);
- Verwendung von Sekundärmaterial;
- Verwendung von Sekundärkraftstoffen aus erneuerbaren Quellen;
- Verwendung nicht erneuerbarer Sekundärkraftstoffe;
- Nettoverbrauch von Frischwasser.
- Beschreibung der Abfallkategorien:
- entsorgte gefährliche Abfälle;
- entsorgte nicht gefährliche Abfälle.
- entsorgte radioaktive Abfälle.
- Beschreibung der ausgehenden Ströme:
- zur Wiederverwendung bestimmte Bestandteile;
- zum Recycling bestimmte Materialien;
- Materialien, die zur energetischen Verwertung bestimmt sind;
- Energie im Freien.

Gemäß Artikel R. 171-17 Punkt 4 des Bau- und Wohngesetzbuchs im Falle einer Umwelterklärung, die von den Anforderungen des Artikels 8 dieser Verordnung betroffen ist, die Bandbreiten der Abweichungen (Höchst- und Mindestwerte) der in Artikel 8 definierten Kontrollindikatoren.
Artikel 4.

Gemäß Artikel R. 171-21 und Artikel R. 171-26 des Bau- und Wohngesetzbuchs hält der Meldepflichtige das Umwelterklärungsprogramm und die für die Kontrollen zuständigen Verwaltungsbehörden oder deren Vertreter, alle Punkte oder die Kontaktdaten der natürlichen oder juristischen Personen, die diese Gegenstände führen, zur Verfügung, um die in der Umwelterklärung enthaltenen Informationen zu begründen.
Die oben genannten Elemente sind:

- Ursprung der Rohstoffe, Materialien und Bestandteile des Produktes;
- Identifizierung der nicht im Lebenszyklusinventar enthaltenen Inputs gemäß der Cut-off-Regel;
- die Gesamtmasse der Inputs, die aufgrund der Cut-off-Regel nicht im Lebenszyklusinventar enthalten sind;
- die Ergebnisse der Bestandsberechnungen;
- Belege für die Referenzproduktlebensdauer;
- Dokumentation darüber, wie technologisch, geografisch und zeitlich die verwendeten generischen Daten repräsentativ sind, Verweise auf die Datenbanken, aus denen sie stammen, und Verweise auf die verwendeten Datenmodule, für den Fall, dass allgemeine Daten verwendet werden müssen, die aus öffentlichen oder privaten Datenbanken stammen;
- die Szenarien, auf denen sich das Lebenszyklusinventar stützt;
- die Produktionsstätte(n), für die die Umwelterklärung gilt;
- die Erzeugung jedes Standorts, ausgedrückt mit der in der Funktionseinheit festgelegten Mengeneinheit;
- der Nachweis, dass die verwendete Probe insbesondere aus geografischer, zeitlicher und technologischer Sicht repräsentativ für die Herstellung des Produktes ist, im Falle der Anwendung eines Stichprobenverfahrens;
- die Bestandteile des Gültigkeitsrahmens für Umwelterklärungen, die von den Anforderungen des Artikels 8 dieser Verordnung betroffen sind;
- Die Bestandteile der zuordenbaren Erklärung gemäß Artikel 10 dieser Verordnung.
Artikel 5.

Die Formate der Funktionseinheit für jede Kategorie von Bau- oder Dekorationsprodukten sind in Anhang I dieser Verordnung festgelegt, gemäß Artikel R. 171-15 des Bau- und Wohngesetzbuchs.
Die Formate der für die Ausrüstung angegebenen Funktionseinheiten oder Einheiten für die elektrischen, elektronischen und klimatechnischen Geräten sind in Anhang II dieser Verordnung festgelegt, gemäß Artikel R. 171-15 des Bau- und Wohngesetzbuchs.
Artikel 6.

Gemäß Artikel R. 171-17 Punkt 1, 2, 3, 14 und 15 des Bau- und Wohngesetzbuchs die Methoden für die Bewertung, Berechnung und Festlegung von Indikatoren der in Artikel 3 genannten Informationen, , unterliegen allen folgenden Bedingungen:

- Sie führen nicht dazu, dass Prozesse weggelassen werden, die insgesamt mehr als 5 % des Wertes jeder der genannten Informationen ausmachen;
- Sie führen nicht dazu, dass ein Produkt gewährt wird, das bei der Berechnung der genannten Informationen von der Umwelterklärung der Vorteile anderer Produkte abhängig ist, mit Ausnahme von Indikatoren für Gewinne und Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewertung des Endes der Lebensdauer;
- Sie entsprechen weder der Norm NF EN 15804 + A1: 2014-04 oder dieXP C08-100-1 Norm: 2016-12 oder die Norm XP C08-100-1 Standards: 2016-12 und die Norm EN 50693: 2019-08 Standards oder gleichwertige Norm;
- sie müssen der in Anhang III dieser Verordnung festgelegten Methode zur Berechnung der Gewinne und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewertung des Endes der Lebensdauer entsprechen.

Bei Umwelterklärungen, die ab dem 1. Oktober 2022 überprüft und bestätigt wurden, müssen die Methoden zur Bewertung und Berechnung der genannten Informationen, wenn die Umwelterklärung verschiedene Arten der Verlegung des von ihr erfassten Produkts umfasst, den folgenden Vorschriften entsprechen:

- für jeden dieser Installationsmodi werden folgende Kontrollindikatoren bewertet: totale Klimaerwärmung, nicht erneuerbare Primärenergienutzung, die anders als nicht erneuerbarer Primärenergieträger verwendet sind, als Rohstoffe verwendet, Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen;
- für jeden dieser Kontrollindikatoren wird der Höchstwert für die Summe der in Artikel 3 genannten Schritte mit dem Durchschnitt der ermittelten Werte (d. h. der durchschnittlichen Auswirkung der verschiedenen Installationsarten) verglichen. Ist der Maximalwert für einen dieser Indikatoren größer als das 1,1-fache des Mittelwerts, so muss der schlechtester Wert angegeben werden für alle Indikatoren, die in der Umwelterklärung aufgeführten sind. Andernfalls kann der Durchschnittswert für jeden Indikator gemeldet werden.
Artikel 7.

Die Adresse(n) der Datenbank(en) gemäß Artikel R. 171-20 des Bau- und Wohngesetzbuches, wo die umweltrelevanten Daten und Standardumweltdaten, gemäß Artikel R. 171-16 des Bau- und Wohngesetzbuches sowie die Umwelterklärungen auf der Seite des für Bau zuständigen Ministeriums bereitgestellt sind.
Artikel 8.

Die Umwelterklärung kann auf einer gemeinsamen Umwelterklärung ähnlicher Produkte mehrerer Meldepflichtiger beruhen.
1. Diese kollektive Umwelterklärung erfüllt die folgenden Bedingungen:

- Es handelt sich um ein „Standardprodukt“;
- Dies wird unter den in den vorstehenden Artikeln genannten Bedingungen festgelegt;
- die Homogenität der Parameter, die den Wert jedes einzelnen Indikators wesentlich beeinflussen, muss sichergestellt werden;  zu diesem Zweck enthält die gemeinsame Umwelterklärung einen Gültigkeitsrahmen gemäß Anhang IV, in dem folgende Informationen gesammelt werden:
- Die Identifizierung der einflussreichen Parameter, wobei anzugeben ist, ob sie mit generischen oder spezifischen Daten vervollständigt werden;
- Die Gültigkeitsdauer dieser Parameter.

2. Der Meldepflichtige, der die gemeinsame Umwelterklärung vorgelegt hat, ist für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich, einschließlich einer Liste der betreffenden Produkte und gegebenenfalls der Bedingungen, unter denen Produkte mit ihr in Verbindung gebracht werden können;
3. Die Meldepflichtigen der unter diese gemeinsame Umwelterklärung fallenden Produkte müssen folgende Bedingungen erfüllen:

- Sie sind für die Informationen verantwortlich, die sie dem oben genannten Meldepflichtigen übermitteln;
- Sie beachten den Gültigkeitsrahmen der gemeinsamen Umwelterklärung;
- Sie legen eine Bescheinigung vor, aus der hervorgeht, dass der Gültigkeitsrahmen der kollektiven Umwelterklärung eingehalten wird;
- sie halten das Umwelterklärungsprogramm für die Kontrollen zuständigen Verwaltungsbehörden oder deren Vertreter zur Verfügung, um die in der Umwelterklärung enthaltenen Informationen zu begründen.

4. Die kollektive Umwelterklärung erfüllt die in Artikel R.171-18 des Bau- und Wohngesetzbuches festgelegten und in Artikel R. 171-29 des Bau- und Wohngesetzbuches genannten Anforderungen an die Prüfung durch unabhängige Dritte.
5. Die zu berücksichtigenden Kontrollindikatoren sind mindestens: Klimaerwärmung, nicht erneuerbare Primärenergienutzung, die anders als nicht erneuerbarer Primärenergieträger verwendet sind, als Rohstoffe verwendet, Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen;
6. Kollektive Umwelterklärungen müssen folgende Anforderungen erfüllen: beträgt der Höchstwert jedes Kontrollindikators, der für die Summe der in Artikel 3 genannten Schritte und die Berechnung der Variabilität gemäß Anhang IV dieser Verordnung ermittelt wird, kleiner oder gleich dem Durchschnittswert des Indikators, multipliziert mit einem Grenzwert, so können die Werte der Indikatoren mit den Mittelwerten der sensiblen Parameter berechnet werden. Andernfalls muss der ungünstigste Schwellenwert angegeben werden (maximaler Wert beim Aufwand und minimaler Wert beim Ergebnisbeitrag).
Bei gemeinsamen Umwelterklärungen, die mit der vor 1. Oktober 2022 ausgestellten Konformitätsbescheinigungen abgegeben werden, beträgt der oben genannte Grenzwert „1.4“, und die Berechnung der oben genannten Variabilität umfasst mindestens die sensiblen Parameter, die sich auf Folgendes beziehen:

- Zusammensetzung des Produktes: Masse und Art der Materialien;
- die Verpackungsmaße;
- Herstellungsverfahren außer der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen (Stufen A2 und A3).

Bei kollektiven Umwelterklärungen, die ab dem 1. Oktober 2022 mit einer Konformitätsbescheinigung abgegeben werden, beträgt der oben genannte Grenzwert „1.35“, und die Berechnung der oben genannten Variabilität umfasst mindestens die sensiblen Parameter, die sich auf Folgendes beziehen:

- Zusammensetzung des Produkts: Menge und Art der Materialien;
- die Verpackungsmaße;
- Herstellungsverfahren außer der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen (Stufen A2 und A3);
- Transport zum Standort (Stufe A4).
Artikel 9

Die Umwelterklärung kann auf ähnlichen Produkten desselben Meldepflichtigen beruhen. Diese Umwelterklärungen müssen die Anforderungen an gemeinsame Umwelterklärungen gemäß Artikel 8 dieser Verordnung erfüllen.
Artikel 10

Die Umwelterklärung kann auf einer abtretbaren Erklärung beruhen.
Diese abtretbare Erklärung erfüllt die folgenden Bedingungen:

- Es handelt sich um ein „Standardprodukt“;
- Dies wird unter den in den vorstehenden Artikeln genannten Bedingungen festgelegt;
- Dies enthält eine Reihe von Berechnungsregeln für die Anpassung der darin genannten Angaben auf der Grundlage veränderter Parameter an ein Produkt, das dem Standardprodukt ähnlich ist, jedoch die Abmessungen, Zusammensetzung oder bestimmte Lebenszyklusprozesse unterscheiden;
- Der Wert der oben genannten veränderbaren Parameter muss bei der Lieferung eines Gebäudes überprüfbar sein können;
- es enthält einen Konformitätsrahmen, der die Werte definiert, die von den oben genannten veränderlichen Parametern angenommen werden können, und die Eigenschaften, die das oben genannte ähnliche Produkt erfüllen muss.

Jede abtretbare Erklärung mit Konformitätsbescheinigung nach dem 1. Oktober 2022 WIRD ein Computerberechnungsinstrument für die Anwendung der oben genannten Berechnungsregeln und für die Ausfuhr der nach Artikel R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs und Informationen nach Artikel 3 dieser Verordnung sowie die Liste der oben genannten änderbaren Parameter und deren Werte beigefügt. Alle diese Informationen werden als Computerdatei nach dem Format exportiert, das auf der Website des für den Bau zuständigen Ministeriums festgelegt ist.
Die unabhängige Überprüfung durch Dritte gemäß Artikel R. 171-18 des Bau- und Wohngesetzbuchs, auf die in Artikel R. 171-29 des Bau- und Wohngesetzbuchs verwiesen wird, umfasst im Falle einer übertragbaren Erklärung auch die in diesem Artikel genannten Berechnungsregeln und das im vorstehenden Absatz genannte Computer-Berechnungstool.
Artikel 11

Die Zertifizierung von Umweltmerkmalen gemäß Artikel R. 171-27 des Bau- und Wohngesetzbuchs wird vermutet, wenn sie alle Anforderungen der Norm NF EN ISO 14024 berücksichtigt: 2018-03. Diese Zertifizierung von Bau- oder Dekorprodukten oder -ausrüstungen wird von einer zu diesem Zweck vom französischen Akkreditierungsausschuss (COFRAC) akkreditierten Organisation oder von einer anderen Akkreditierungsstelle ausgestellt, die multilaterale Abkommen über die gegenseitige Anerkennung unterzeichnet hat.
Dieser Abschnitt gilt nicht für Umwelterklärungen, die bei der Berechnung der Umweltleistung von Gebäuden verwendet werden.
Artikel 12

Der Erlass vom 23. Dezember 2013 über die Umwelterklärung von Bau- und Dekorprodukten für Bauarbeiten wird aufgehoben.
Der Erlass vom 31. August 2015 über die Umwelterklärung elektrischer, elektronischer und klimatechnischer Geräte für den Einsatz in Bauarbeiten wird aufgehoben.
Artikel 13.

Die Bestimmungen dieser Verordnung treten am 1. Januar 2022 in Kraft.
Artikel 14

Der Direktor für Wohnungswesen, Stadtentwicklung und Landschaften ist für die Durchführung dieser Verordnung zuständig, die im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht wird.
Anhang
Artikel

ANHÄNGE
ANHANG I
FUNKTIONALE EINHEITSFORMATE FÜR JEDE KATEGORIE VON BAU- ODER DEKORATIONSPODUKTEN
	
Anz.
	
FUNKTION
	
KATEGORIE
	
EINHEITSFORMAT
Funktion in Einheiten
des internationalen Systems

	
1
	
Straßen, verschiedene Netze (einschließlich interner Netze)
	
Tanks und Reservoirs
	
Eine Einheit eines bestimmten Volumens

	
	
	
Entwässerungs- und Abwassernetze (Regenwasser und Abwasser)
	
m (mittel)

	
	
	
Wasserversorgungsnetze (Innen- und Außenbereich)
	
m (mittel)

	
	
	
Gasversorgungsnetze
	
m (mittel)

	
	
	
Entwässerungssystem
	
m (mittel)

	
	
	
Straßen und Außenflächen
	
m² Liegefläche für eine bestimmte Nutzung (Außenterrasse, verkehrsarme Straßen, Parkplatz usw.)

	
	
	
Zäune
	
m Zaun

	
	
	
Ummantelungen/Leitungen
	
m

	
	
	
Verschiedenes
	

	
2
	
Struktur, Mauerwerk, Hauptarbeit, Rahmen
	
Rauchgaszüge und Schornsteinabzugsrohre
	
m des gegebenen inneren Querschnittskanals

	
	
	
Estrich/schwimmende Estriche
	
m² bestimmte Dicke

	
	
	
Spanten
	
m² überdachte Fläche oder m3 oder kg

	
	
	
Klammern
	
m² Aufhängung oder kg

	
	
	
Platten und Fertigplatten
	
m²

	
	
	
Horizontal tragende Elemente (Balken, Unterzüge, Dämmung, Hohlkörperplatten, Hohlplatten, Stürze)
	
m des tragenden Elements (bitte Umfang und Abschnitt angeben) oder m² (für Oberflächenelement) oder kg

	
	
	
Vertikale tragende Elemente (Posten/Spalten/Säulen)
	
m des Elements (Abschnitt angeben) oder kg

	
	
	
Treppen (innen und außen)
	
Eine Einheit für eine gegebene Höhenerhöhung

	
	
	
Fundamente
	
m³

	
	
	
Kleine Mauerbauteile
	
m² (thermischen Widerstand angeben)

	
	
	
Böden
	
m² Bodenbelag (unterstützte Last angeben)

	
	
	
Wände (Architekturelemente)
	
m² (Dicke spezifizieren)

	
	
	
Verschiedenes
	

	
3
	
Fassaden
	
Verkleidung (Verkleidung, Wetterschalung, Verschalung)
	
m² Fassade

	
	
	
Vorgehängte Wände und Oberlichter
	
m² Fassade (Angabe des Prozentsatzes der undurchsichtigen Oberfläche)

	
	
	
Außenbelag von Fassaden (einschließlich Außenwärmedämmsysteme aus Verbundwerkstoffen)
	
m² Fassade (gegebenenfalls geben Sie den thermischen Widerstand an)

	
	
	
Verschiedenes
	

	
4
	
Bedachung/Abdichtung
	
Große Dachelemente
	
m² Abdeckung

	
	
	
Kleine Dachelemente
	
m² Abdeckung

	
	
	
Abdichtungs- und Dichtungsprodukte für erdverlegte Wände
	
m² Abdeckung

	
	
	
Produkte für Dachversiegelung
	
m² Abdeckung

	
	
	
Grüne Dachelemente
	
m² Abdeckung (bitte geben Sie die Art der geförderten Vegetation und gegebenenfalls die thermischen Eigenschaften an)

	
	
	
Verschiedenes
	

	
5
	
Innen- und Außenschreinerei, Verschlüsse
	
Fenster, Fenstertüren
	
m² Tischlerei (offene Fläche vor dem Einbau) (U-Wert, Solarfaktor, Luftwasser-Windleistung und Lichtdurchlässigkeit angeben)

	
	
	
Geländer
	
m Geländer

	
	
	
Türen (innen, extern, Portal usw.)
	
m² (offene Fläche vor der Installation)

	
	
	
Jalousien, Rollläden, Lamellen, Sonnenschutzgitter
	
m² undurchsichtige/geschützte Fläche

	
	
	
Dachfenster
	
m² Tischlerei (offene Fläche vor dem Einbau) (U-Wert, Solarfaktor, Luftwasser-Windleistung und Lichtdurchlässigkeit angeben)

	
	
	
Verschiedenes
	

	
6
	
Isolierung
	
Chevroned-Boxen, Dachplatten
	
m² Isolierung (thermischen Widerstand angeben)

	
	
	
Auskleidungssysteme
	
m² Isolierung (thermischen Widerstand angeben)

	
	
	
Zusätzliche Isolierung
	
m² Isolierung (thermischen Widerstand angeben)

	
	
	
Hohlkörperplatten, Dämmplatten
	
m² Isolierung (thermischen Widerstand angeben)

	
	
	
Wärme- und Akustikwand-Isolatoren (ITI)
	
m² Isolierung (Wärmebeständigkeit oder Schallleistung angeben)

	
	
	
Thermische und akustische Isolatoren für Dachboden
	
m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben)

	
	
	
Wärme- und Schalldämmung in loser Schüttung
	
m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben)

	
	
	
Wärme- und Schallisolierungen für Dachterrassen
	
m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben)

	
	
	
Untersetzwärme und Schalldämmung
	
m² Isolierung (Wärmebeständigkeit oder Schallleistung angeben)

	
	
	
Nicht tragende verteilte Isolierung
	
m² Isolierung (ggf. Wärmebeständigkeit angeben)

	
	
	
Wärme- und Schallisolierungen für Wände (ITE)
	
m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben)

	
	
	
Schalldämmungen für Trennwände
	
m² Isolierung (Schallleistung angeben)

	
	
	
Wärme- und Schalldämmung unter Platten
	
m² Isolierung (Wärmebeständigkeit oder Schallleistung angeben)

	
	
	
Isolierung unter Pflaster- und Bodenplatten
	
m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben)

	
	
	
Verschiedenes
	

	
7
	
Trennwände, abgehängte Decken
	
Partitionierung
	
m² Trennwand (gegebenenfalls eine akustische Leistung angeben)

	
	
	
Abgehängte Decken, Spanndecken
	
m² abgehängte Decke (Akustikleistung angeben)

	
	
	
Verschiedenes
	

	
8
	
Bodenbeläge und Wandverkleidungen, Farben, Dekorprodukte
	
Farben, Flecken und Lacke, Farbreste (ohne Sättigungsmittel)
	
m² abgedeckte Fläche

	
	
	
Sockelleisten
	
m Sockel

	
	
	
Wand- und Deckenbeschichtungen
	
m² Beschichtung

	
	
	
Hartbodenbeläge
	
m² Beschichtung (Angabe der Klasse der Verwendung oder Klassifizierung der Verschleiß- und Stanzfestigkeit, des Wasserverhaltens und der Beständigkeit gegen chemische Arbeitsstoffe oder gleichwertig)

	
	
	
Weiche Bodenbeläge
	
m² Beschichtung (Angabe der Klasse der Verwendung oder Klassifizierung der Verschleiß- und Stanzfestigkeit, des Wasserverhaltens und der Beständigkeit gegen chemische Arbeitsstoffe oder gleichwertig)

	
	
	
Akustische Produkte
	
m² Beschichtung (Angabe der Klasse der Verwendung oder Klassifizierung der Verschleiß- und Stanzfestigkeit, des Wasserverhaltens und der Beständigkeit gegen chemische Arbeitsstoffe oder gleichwertig)

	
	
	
Sättigungsapparate
	
m² abgedeckte Fläche

	
	
	
Verschiedenes
	

	
9
	
Vorbereitungs- und Umsetzungsprodukte
	
Tischler-Klebstoffe
	
kg (Dichte angeben)

	
	
	
Reparaturen und Montage
	
kg (Dichte angeben)

	
	
	
Untergrund
	
m² Bodenkleber

	
	
	
Putzmörtel
	
kg (Dichte angeben)

	
	
	
Fliesen
	
m² gefliest

	
	
	
Dekor
	
kg (Dichte angeben)

	
	
	
Kitte und Polyurethan-Schaumstoffe
	
m (Linearmasse angeben)

	
	
	
Bauchemie
	
kg (Dichte angeben)

	
	
	
Produkte für Beton
	
kg (Dichte angeben)

	
	
	
Kunstharze
	
m² (Dichte angeben)

	
	
	
Verschiedenes
	

	
10
	
Sanitär- und Badausstattung
	
Armaturen und Duschsäulen
	
Einheit (Typ angeben)

	
	
	
Badewanne
	
Einheit (Angabe des Fassungsvermögens in Liter und Form)

	
	
	
Duschwanne
	
Einheit (Größe angeben: Breite und Länge)

	
	
	
Spüle
	
Einheit (Größe angeben: Breite, Länge und Anzahl der Behälter)

	
	
	
- Waschbecken
	
Einheit (Größe angeben: Breite, Länge und Anzahl der Behälter)

	
	
	
WC – Toilette – Schüssel
	
Einheit (Größe angeben: Breite und Länge)

	
	
	
	
	

	
	
	
Verschiedenes
	
	

	
00
	
Sonstige
	
Verschiedenes
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Anhang II
Formate der für die Einrichtungen angegebenen Funktionseinheiten oder Einheiten.
	
Anz.
	
Funktion
	
Kategorie
	
Funktionseinheit
	
Angegebene Einheit
	
Gruppe
	
Lösung

	
1
	
Installationsanlage für die Strom- und Kommunikationsnetze
≤ 63 Ampere.
	
Wandbeschläge
	
Einheit
	
Einheit
	
Automatisierte Systeme
	
Bewegungssensoren

	
	
	
	
	
	
	
Thermostaten

	
	
	
	
	
	
	
Dimmer

	
	
	
	
	
	
Gerätekästen
	
Zum Trockenbau

	
	
	
	
	
	
	
Für Mauerwerk

	
	
	
	
	
	
Steuerung
	
Schalter

	
	
	
	
	
	
	
Taste drücken

	
	
	
	
	
	
	
Sonstiges: Kanalisierte Belüftung, Rolladen, etc.

	
	
	
	
	
	
Platten und Halterungen
	
Unterbaugruppe für Wandgeräte

	
	
	
	
	
	
Steckdosen
	
Niederstromausgänge

	
	
	
	
	
	
	
Hochstrom-Steckdosen

	
	
	
	
	
	
	
Verschiedene Steckdosen (TV, Lautsprecher, IT, etc.)

	
	
	
	
	
	
Signalisierung
	
Audioausgang: Lautsprecher

	
	
	
	
	
	
	
Audioausgang: Glocken und Chimes

	
	
	
	
	
	
	
Blinkleuchten

	
	
	
	
	
	
Zubehör
	
Fernbedienungen, Rollläden, Klemmen

	
	
	
Modulare Ausrüstung für Gehäuse
	
Einheit
	
Einheit
	
Allgemeine Schutzausrüstung
	
Anschlüsse

	
	
	
	
	
	
	
Leitungsschutzschalter

	
	
	
	
	
	
	
Netzanschlussschalter

	
	
	
	
	
	
	
Schalter/Isolatoren

	
	
	
	
	
	
	
Quellen-Wechselrichter

	
	
	
	
	
	
	
Differentialrelais

	
	
	
	
	
	
Schutz vor Blitzen
	
Blitzstäbe

	
	
	
	
	
	
	
Telekommunikations-Blitzstäbe

	
	
	
	
	
	
Leitungsschutz
	
Leitungsschutzschalter

	
	
	
	
	
	
	
Leitungsschutzschalter

	
	
	
	
	
	
	
Leistungsschutzschalter für Motor

	
	
	
	
	
	
	
Sicherungen

	
	
	
	
	
	
Erdschlussschutz
	
Differentialblöcke

	
	
	
	
	
	
	
RCD-Leitungsschutzschalter

	
	
	
	
	
	
	
RCD-Schalter

	
	
	
	
	
	
Lichtmanagement
	
Photozellen-Schalter

	
	
	
	
	
	
	
Solarmanagement

	
	
	
	
	
	
	
Dimmer

	
	
	
	
	
	
Energiemanagement
	
Lastschächte

	
	
	
	
	
	
	
Energiemanager

	
	
	
	
	
	
Jalousie- und Rollladenmanagement
	
Jalousie- und Rollladenmanagement

	
	
	
	
	
	
Abfallwirtschaft
	
Sich überschneidende Zeitpläne

	
	
	
	
	
	
	
Zeitschalter

	
	
	
	
	
	
	
Zeitrelais

	
	
	
	
	
	
Thermisches Management (Heizung, Lüftung)
	
Thermostaten

	
	
	
	
	
	
Messwerte
	
Energiezähler

	
	
	
	
	
	
	
Regen, Sonnensensoren usw.

	
	
	
	
	
	
	
Spannungsmessgeräte, Strommessgeräte

	
	
	
	
	
	
Steuergeräte
	
Taste drücken

	
	
	
	
	
	
	
Kontaktpersonen

	
	
	
	
	
	
	
Schalter, Wechselrichter, Pendler usw.

	
	
	
	
	
	
	
Fernimpulsschalter

	
	
	
	
	
	
Signalgeber
	
Glockenspiel und Klingeltöne

	
	
	
	
	
	
	
Blinkleuchten

	
	
	
Home Automation und Kommunikationssysteme
	
Einheit
	
Einheit
	
Multimedia-Netzwerke und VDI (Voice Data Image)
	
Modulare Ausstattung für die Hausautomation

	
	
	
	
	
	
	
Home Automation Endgeräte

	
	
	
	
	
	
	
Signal- und Erkennungsverteiler

	
	
	
	
	
	
	
WLAN-Zugangspunkte

	
	
	
Anlagen
	
Einheit
	
Einheit
	
Schränke
	
Polyesterschränke

	
	
	
	
	
	
	
Metallschränke

	
	
	
	
	
	
	
Anschlüsse

	
	
	
	
	
	
	
Schrankausrüstung

	
	
	
	
	
	
Kästchen
	
Terminalabdeckungen

	
	
	
	
	
	
	
Flächenbündige Kästen

	
	
	
	
	
	
	
Wasserdichte Schachteln

	
	
	
	
	
	
	
Vorstehende Kästen

	
	
	
	
	
	
	
VDI-Kästen

	
	
	
	
	
	
	
ANSCHLUSSKASTEN

	
	
	
	
	
	
Sonstige
	
Schreibtische, Wärmemanagement von Gehäusen

	
	
	
Kabelführungslösungen
	
Meter
	
Einheit
	
Kabelführungssysteme und Kabelträger
	
Kabelwege

	
	
	
	
	
	
	
Geflieste Kabelträger

	
	
	
	
	
	
	
Kabelträger

	
	
	
	
	
	
Rohrleitungssysteme und -kanäle
	
Leitungen

	
	
	
	
	
	
	
Profilierte Kanäle

	
	
	
	
	
	
	
Starre Rohre und Kanäle

	
	
	
	
	
	
	
Versorgungskanäle

	
	
	
	
	
	
	
Bodenkanäle

	
	
	
	
	
	
	
Installationskanäle

	
	
	
	
	
	
	
Formteile und Sockelleisten

	
	
	
	
Einheit
	
Einheit
	
Andere Punktprodukte für das Kabelmanagement
	
Technisches Installationsgehäuse (GTL)

	
	
	
	
	
	
	
Bodenkanäle

	
	
	
	
	
	
	
Verteilerkästen und vertikale Einbausäulen

	
	
	
	
	
	
	
Kabelführung für Schränke

	
	
	
	
	
	
	
Sonstiges und Zubehör

	
	
	
Sonstige
	
	
	
Anschluss/Abzweigung (außerhalb des Gehäuses)
	
Verbindungsbausteine

	
	
	
	
	
	
	
Steckverbinder

	
	
	
	
	
	
	
Industriesteckdosen

	
	
	
	
	
	
Energieversorgung
	
Transformatoren

	
	
	
	
	
	
	
Zentrale Quellen

	
	
	
	
	
	
Mobile elektrische Geräte
	
Inspektionslicht

	
	
	
	
	
	
	
Multi-Socket-Adapterblöcke, Telefon-Splitter-Steckdosen, andere

	
	
	
	
	
	
Klappenöffnungsmotor
	
Motorisierung von Türen, Toren usw.

	
	
	
	
	
	
	
Motorisierung von Rollläden

	
	
	
Verschiedenes
	
	
	
	

	
2
	
Drähte und Kabel
	
Elektrische Netze
	
km
	
	
Mittelspannungskabel
	

	
	
	
	
	
	
Niederspannungskabel <1 kV
	

	
	
	
	
	
	
Elektrisches Netzwerkzubehör
	

	
	
	
Strom und Datenübertragung innerhalb des Gebäudes
	
km
	
	
Energiedrähte und -kabel
	

	
	
	
	
m
	
	
Kommunikationskabel aus Kupfer und Glasfaser
	

	
	
	
	
	
	
Zubehör im Gebäude
	

	
	
	
Andere Drähte und Kabel
	
m
	
	
Nicht isoliert
	

	
	
	
	
	
	
Heizkabel
	

	
	
	
Verschiedenes
	
	
	
	

	
3
	
Sicherheit von Personen und Zugangskontrolle
	
Zugriffserkennung und -steuerung
	
Einheit
	
Einheit
	
Einbruchmeldesystem
	
Einbruchmeldeanlagen

	
	
	
	
	
	
	
Steuergeräte (Tastatur, Fernbedienung usw.)

	
	
	
	
	
	
	
Alarmkonsolen

	
	
	
	
	
	
	
Signalgeräte (Siren, Sender usw.)

	
	
	
	
	
	
Zutrittskontrollsystem
	
Audio-Door-Eingang

	
	
	
	
	
	
	
Video-Door-Eingang

	
	
	
Videoüberwachung
	
Einheit
	
Einheit
	
Videoüberwachungssystem
	
Bildaufnahmeausrüstung (Kameras)

	
	
	
	
	
	
	
Bildmanagement-Ausrüstung

	
	
	
	
	
	
	
Verbindungsleitungen

	
	
	
Verschiedenes
	
	
	
	

	
4
	
Sicherheit des Gebäudes
	
Sicherheitsbeleuchtungssystem
	
Einheit
	
Einheit
	
Umgebung
	
Unabhängige Notbeleuchtungseinheiten (B.A.E.S)

	
	
	
	
	
	
	
Beleuchtung für zentrale Quelle (L.S.C)

	
	
	
	
	
	
	
Flutlichteinheiten

	
	
	
	
	
	
Evakuierung
	
Unabhängige Notbeleuchtungseinheiten (B.A.E.S)

	
	
	
	
	
	
	
Unabhängige Wohnbeleuchtungseinheiten (B.A.E.H)

	
	
	
	
	
	
	
Dual-Funktionseinheit (B.A.E.S + B.A.E.H)

	
	
	
	
	
	
	
Beleuchtung für zentrale Quelle (L.S.C)

	
	
	
	
	
	
	
B.A.E.S + D.L (Beleuchtungseinrichtung)

	
	
	
	
	
	
	
B.A.E.S + D.B.R (erweitertes Identifikationsgerät)

	
	
	
	
	
	
	
L.S.C + D.B.R

	
	
	
	
	
	
Notbeleuchtung
	
Unabhängige Wohnbeleuchtungseinheiten (B.A.E.H)

	
	
	
	
	
	
	
Dual-Funktionseinheit (B.A.E.S + B.A.E.H)

	
	
	
	
	
	
Eingreifen
	
Tragbare eigenständige Interventionseinheiten (B.A.P.I)

	
	
	
	
	
	
Versorgung
	
Zentrale Quelle für Notlichtanbringung

	
	
	
Brandschutz
	
Einheit
	
Einheit
	
Brandschutz und technischer Alarm
	
Unabhängige Rauchmelder/Waffen

	
	
	
	
	
	
	
Technische Alarme und Detektoren (Überflutung, Gas usw.)

	
	
	
	
	
	
	
Selbst enthaltene Kohlenmonoxid-Detektoren

	
	
	
	
	
	
	
Technische Alarme und Detektoren

	
	
	
Verschiedenes
	
	
	
	

	
5
	
HVAC-Geräte
	
Heizung und/oder Kühlung und/oder Warmwassererzeugung
	
kW
	
Einheit
	
Kessel (nur Heizung)
	
Gaskessel

	
	
	
	
	
	
	
Heizölkessel

	
	
	
	
	
	
	
Hybridkessel

	
	
	
	
	
	
	
Biomassekessel

	
	
	
	
kW
	
Einheit
	
Mischkessel (Heizung und Warmwasser)
	
Gaskessel

	
	
	
	
	
	
	
Heizölkessel

	
	
	
	
kW
	
Einheit
	
	
Unabhängige Biomassegeräte

	
	
	
	
kW
	
Einheit
	
Wärmepumpe
	
Elektrische Kompressionswärmepumpe

	
	
	
	
	
	
	
Hybridwärmepumpe

	
	
	
	
kW
	
Einheit
	
Wasserkreislaufpumpe
	
Heizkörper

	
	
	
	
	
	
	
Beheizter Handtuchhalter

	
	
	
	
kW
	
Einheit
	
Direkte elektrische Heizung über eine sichtbare Festeinheit
	
Konvektor

	
	
	
	
	
	
	
Strahlung

	
	
	
	
	
	
	
Heizkörper

	
	
	
	
	
	
	
Geräte mit Zweitfunktion als beheizter Handtuchhalter

	
	
	
Produktion von Warmwasser im Haushalt
	
Liter
	
Einheit
	
Individueller Speicher-Warmwasserbereiter
	
Elektrischer Warmwasserbereiter

	
	
	
	
	
	
	
Thermodynamischer Warmwasserbereiter

	
	
	
	
	
	
	
Gaswasserbereiter

	
	
	
	
	
	
	
Individueller Solar-Warmwasserbereiter

	
	
	
Endkomfort-Einheiten
	
kW
	
Einheit
	
Heizlüfter
	
Heizlüfter

	
	
	
	
L x B x H (m) oder m³
	
Einheit
	
Klimastrahlen
	
Passive Klimastrahlen

	
	
	
	
	
	
	
Aktive Klimastrahlen

	
	
	
	
kW
	
Einheit
	
Dynamische Heizkörper
	
Dynamische Heizkörper

	
	
	
Leitungen und Netzwerkzubehör
	
	
Einheit
	
	
Biegungen und Zubehör

	
	
	
	
m
	
	
	
Flexible Kanäle

	
	
	
	
	
	
	
Starre Kanäle

	
	
	
Luftdiffusion
	
m³/h
	
Einheit
	
	
Lufteinlasse

	
	
	
	
dm2.
	
Einheit
	
	
Passive Terminals

	
	
	
	
	
	
	
Diffusoren

	
	
	
	
	
	
	
Luftfilter

	
	
	
	
	
	
	
Dunstabzugs- und Gebläseöffnungen

	
	
	
Luftbehandlung
	
m³/h
	
Einheit
	
	
Luftaufbereitungsanlage

	
	
	
	
	
	
	
Doppelstromeinheit

	
	
	
Lüftungskasten
	
m³/h
	
Einheit
	
	
Einströmungsmechanisch gesteuerte Lüftung (VMC)

	
	
	
	
	
	
	
Doppelter Durchfluss mechanisch gesteuerte Lüftung (VMC)

	
	
	
	
	
	
	
Lüftungskasten

	
	
	
Kühlung:
	
kW
	
Einheit
	
	
Produktionseinheit für Eiswasser

	
	
	
	
	
	
	
Kühlturm

	
	
	
	
	
	
	
Luftkühler

	
	
	
Mechanischer Rauchabzug
	
m³/h
	
Einheit
	
	
Drehmaschine, Ventilator

	
	
	
	
dm2.
	
Einheit
	
	
Brandschutzklappe oder Brandmauer, Feuerklappe, Entrauchungsklappe

	
	
	
	
	
	
	
Relaisbox

	
	
	
Verschiedenes
	
	
	
	

	
6
	
Lokale Stromerzeugung
	
Stromerzeuger
	
kWh
	
Einheit
	
Photovoltaik-Module
	
Kristallines Silizium (monokrylinisch oder polykristallin)

	
	
	
	
	
	
	
Dünne Schichten

	
	
	
	
	
	
Windkraftanlage
	
Horizontal

	
	
	
	
	
	
	
Vertikal

	
	
	
Umrüstung und Regelung
	
kWh
	
Einheit
	
Umwandlung
	
Synchrone Wechselrichter

	
	
	
	
	
	
	
Autonome Wechselrichter

	
	
	
	
	
	
	
DC/DC-Wandler

	
	
	
	
	
	
	
Wechselstrom/DC-Wandler

	
	
	
	
	
	
Verordnung
	
Lastregler

	
	
	
Lagerung
	
kWh
	
Einheit
	
Elektrochemische Batterie
	
Blei – Säure

	
	
	
	
	
	
	
Lithium-Ionen

	
	
	
	
	
	
	
Sonstige

	
	
	
	
	
	
Verschiedenes
	

	
	
	
Überwachung
	
	
	
Überwachung
	
Überwachungsausrüstung

	
	
	
Verschiedenes
	
	
	
	

	
7
	
Beleuchtungsausrüstung
	
Ausrüstung für Innenbeleuchtung und Stromversorgung
	
Lumen
	
Einheit
	
Einbaubeleuchtung
	
Lineare Inneneinbauleuchten für die Bürobeleuchtung

	
	
	
	
	
	
	
Nichtlineare Inneneinbaubeleuchtung für Bürobeleuchtung

	
	
	
	
	
	
	
Inneneinbau-Akzentbeleuchtung (Punkte)

	
	
	
	
	
	
Aufputzleuchten
	
Deckenleuchten, lineare interne Hängebeschläge für Büro- oder Industriebeleuchtung

	
	
	
	
	
	
	
Funktionale interne lineare Wandbeleuchtung

	
	
	
	
	
	
	
Deckenleuchten, oberflächenmontierte Wandbeleuchtung, dekorative Innenhängebeschläge

	
	
	
	
	
	
	
Interne Bullaugen

	
	
	
	
	
	
	
Innenbeleuchtungsstreifen (ohne optische Geräte, im Gegensatz zu linearen Produkten)

	
	
	
	
	
	
	
Innenstrahler, Wand- oder Schienenmontage oder Hängeleuchte, für Akzentbeleuchtung

	
	
	
	
	
	
	
Wasserdichte Innenbeleuchtung

	
	
	
	
	
	
	
LED flexible Stäbe und Bänder (einschließlich Netzteil)

	
	
	
	
	
	
Hängebeschläge
	
Industriearmaturen

	
	
	
	
	
	
	
Kontinuierliche Online-Strukturen für industrielle oder kommerzielle Beleuchtung

	
	
	
	
Einheit
	
Einheit
	
Befestigungen
	
Strahler-Versorgungsschienen

	
	
	
Ausrüstung für Außenbeleuchtung und Netzteile
	
Lumen
	
Einheit
	
Scheinwerfer
	
Strahler für Sport und Großflächen

	
	
	
	
	
	
	
Außenstrahler für dekorative Beleuchtung

	
	
	
	
	
	
Beleuchtungskörper für Außenbeleuchtung, ausgenommen Scheinwerfer
	
Beleuchtung zur dekorativen Beleuchtung

	
	
	
	
	
	
	
Beleuchtung zur funktionalen Beleuchtung

	
	
	
	
	
	
	
Periodenbeleuchtung

	
	
	
	
	
	
Einbaustrahler
	
Außenstrahler zum Einbau in Fußboden oder Wand

	
	
	
	
	
	
Einbaubeleuchtung zur Orientierung
	
Orientierungsleuchten für den Außenbereich, die in den Boden oder die Wände eingelassen werden

	
	
	
	
	
	
Pfosten und Säulen
	
Dekorative Außenterminals

	
	
	
	
	
	
	
Dekorative Außenlichtsäulen

	
	
	
	
	
	
Wasserdichte Leuchten IP > 54
	
Oberflächenmontierte Wandleuchten und wasserdichte Portholes

	
	
	
	
	
	
	
Taucheinbaubeleuchtung für Schwimmbäder oder Brunnen

	
	
	
	
	
	
	
Tauchstrahler für Schwimmbäder oder Brunnen

	
	
	
	
Einheit
	
Einheit
	
Masten und Befestigungen
	
Masten

	
	
	
	
	
	
	
Griffe

	
	
	
	
	
	
	
Verschiedene Halterungen für Außenleuchten

	
	
	
Verschiedenes
	
	
	
	

	
00
	
Sonstige
	
Verschiedenes
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ANHANG III
BERECHNUNG DER GEWINNE UND AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER END-OF-LIFE-BEWERTUNG.

Die Anzeige eines positiven Wertes führt zu einer Nettobelastung und ein negativer Wert führt zu einem Nettogewinn.

1. Im Falle des Recyclings gilt für einen gegebenen Fluss an recyceltem Abfall (und damit ein gegebenes Lambda-Material) die folgende Formel:

ChargeNetRecycl = MSval (ISval – IVval) – MS (IS – IV),
wobei
MSval = Masse (kg) des Sekundärmaterials, das tatsächlich aus der Masse des gesammelten Bestands zurückgewonnen wurde (Lambda-Komponente des Materials im „zur Wiederverwertung bestimmten Materialfluss“);
IVval = Produktionsinventar (pro kg) von Material (oder Gemischen), für das das recycelte Lambda-Sekundärmaterial im nachgelagerten System ersetzt wird (d. h. nicht das Produktionsverzeichnis des nachgelagerten Produkts, sondern das Produktionsinventarmaterial, das dieses nachgelagerte Produkt ausmacht);
Isval = Inventar (pro kg) der Herstellung von gebrauchsfertigem Sekundärmaterial im nachgelagerten System aus dem Bestand;
MS = Masse (kg) des Sekundärmaterials, das in das Produkt aufgenommen wird, für das die Erklärung bei der Herstellung gilt (Lambda-Komponente des Materials im „Verwendung von Sekundärmaterialien“-Fluss);
IV = Produktionsinventar (pro kg) des zur Herstellung des Produktes verwendeten Neumaterials, für das die Erklärung gilt, ohne dass das Material wiederverwertet wird;
Is = Inventar (pro kg) der Herstellung des gebrauchsfertigen Sekundärmaterials, das zur Herstellung des Produktes verwendet wird, für das die Erklärung gilt.

2. Im Falle der energetischen Verwertung gilt für einen gegebenen Strom an recyceltem Abfall die folgende Formel:

ChargeNetValoNRJ = MSval (ISval – PCISval × REval × IVval),
wobei
MSval = Masse (in kg) des aus der gesammelten Masse des Bestands tatsächlich zurückgewonnenen Sekundärmaterials (Lambda-Komponente(n) des Durchflussmaterials „Energierückgewinnungsmaterialien“;
IVval = Produktionsinventar (pro kg) der Energie, für die die durch energetische Verwertung der Sekundärmaterialien zurückgewonnene Energie im nachgelagerten System ersetzt wird (d. h. nicht das Produktionsinventar des nachgelagerten Systems, zu dem das Sekundärmaterial beitragen wird, sondern das Produktionsinventar der vom nachgelagerten System verbrauchten Energie, ausgedrückt in geliefertem MJ);
ISval = Bestandsaufnahme (pro kg) des Energierecyclings des Sekundärmaterials aus dem Bestand, bei dem der Bezugsstrom die Masse des recycelten Sekundärmaterials ist;
PCISval = IBD (MJ/kg) des zurückgewonnenen Sekundärmaterials;
REval = Energieleistung der zurückgewonnenen Sekundärmaterial-Energierecyclinganlage.
Der Gesamtnutzen für das deklarierte Produkt ergibt sich dann als Summe aller kollektiven Nutzen, die für jedes der Materialien/Flüsse berechnet wurden.
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ANHANG IV
RAHMEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT KOLLEKTIVER UMWELTERKLÄRUNGEN FÜR PRODUKTE

1. Homogenität
Eine Lebenszyklusanalyse (LCA) beinhaltet eine große Menge an Daten für zahlreiche Szenarien. Bestimmte Daten werden vor Ort erhoben, einige werden berechnet und einige werden geschätzt. Die Daten, die eine LCA liefern, sind daher Daten mit einem gewissen Grad an Unsicherheit. Somit ist das Ergebnis einer LCA recht sensibel gegenüber Schwankungen der Eingabedaten.
Artikel 8 dieser Verordnung schreibt vor, dass die Umweltauswirkungen von Meldepflichtigen, die dieselbe kollektive Umwelterklärung verwenden, homogen sind. So wird eine gemeinsame Umwelterklärung für ökologisch homogene Produkte gelten, wenn es möglich ist, sicherzustellen, dass alle erfassten Produkte die Umweltauswirkungen unter einem Grenzwert deklarieren, wenn sie den mit dieser gemeinsamen Umwelterklärung verbundenen Gültigkeitsrahmen einhalten.
Es wird akzeptiert, dass diese Homogenität nur für bestimmte Kontrollindikatoren nachgewiesen werden sollte.
Bei LCA-Indikatoren wird der Nachweis der Homogenität durch eine Sensitivitätsanalyse unsicherer Parameter und Parameter durchgeführt, die von einem Meldepflichtigen zum anderen variieren. Es wird dringend empfohlen, diese Analyse frühzeitig im LCA-Prozess durchzuführen und die gemeinsame Umwelterklärung auf der Grundlage dieser Analyse zu erstellen.
2. Sensitivitätsanalyse
Eine LCA-Sensitivitätsanalyse muss folgende Phasen umfassen:

a) Auswahl der Kontrollindikatoren;
b) Identifizierung sensibler Parameter: Studie der Kontribution zur Ermittlung von Inputparametern, die am meisten dazu beitragen, den Wert der Kontrollindikatoren zu erklären (Ergebnisse der LCA);
c) Bestimmung der Variationsbereiche der sensiblen Parameter (Grenzparameter und statistische Verteilung);
d) Parameterisierte Simulationen basierend auf den Stufen b und c.

Die Sensitivitätsanalyse kann iterativ sein. Das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse muss sein:

a) Eine Liste von Faktoren, die die Ergebnisse der LCA (sensible Parameter) und deren zulässige Variationsfelder beeinflussen (diese Liste ist das Gültigkeitsfeld);
B) für jeden Kontrollindikator ein wahrscheinliches Variationsintervall (95 % Konfidenzintervall) der durch die Parametersimulationen ermittelten Indikatorwerte.

Stufe 1: Auswahl der Kontrollindikatoren
Die Auswahl der Kontrollindikatoren muss angemessen sein. Sie können von Fall zu Fall aus den in Artikel 3 dieser Verordnung genannten Kriterien ausgewählt werden. Ihre Auswahl muss gerechtfertigt sein. Folgende Indikatoren sollten mindestens untersucht werden:

- globale Erwärmung;
- Nutzung nicht erneuerbarer Primärenergie, ausgenommen nicht erneuerbare Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- entsorgte nicht gefährliche Abfälle.

Stufe 2: Identifizierung der sensiblen Parameter
Für jeden Kontrollindikator sollte eine Analyse der sensiblen Parameter durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, die Auswirkungen zunächst nach Prozessen zu teilen, die in den Lebenszyklus einbezogen sind. Diese Analyse sollte auf dem in der Sensitivitätsanalyse beschriebenen Referenzszenario beruhen.
Es wird empfohlen, alle Prozesse mit einem Beitrag zum Auftreten von:

- mehr als 5 % im Basisszenario zu berücksichtigen;
- oder kumulative Auswirkungen, die mindestens 80 % der Auswirkungen eines der Kontrollindikatoren ausmachen.

Die Parameter des LCA-Modells (Eingang oder Ausgang des Prozesses, interne Prozessmodellierungsparameter usw.), die diesen Beitrag verändern, sollten dann identifiziert werden. Dies sind die Parameter, die als sensibel gelten.
Am Ende dieser Analyse wird der Meldepflichtige über eine Liste der Prozesse verfügen, die am meisten zu den Kontrollindikatoren während des gesamten Lebenszyklus beitragen, und eine Liste sensibler Parameter.
Stufe 3: Definition von Variationsbereichen sensibler Parameter
Diese Phase besteht in der Definition des Variationsbereichs jedes sensiblen Parameters. Dieser Bereich sollte dann zumindest in Form von Intervallen vorgeschlagen werden. Falls bekannt, kann für die Verteilung des Parameters in dem oben definierten Intervall ein Gesetz vorgesehen werden.
Im Anschluss an diese Phase ist jeder sensible Parameter mit einem Variationsbereich verbunden.
Stufe 4: Berechnung der Variabilität der Indikatoren
Auf der Grundlage der Stufen 2 und 3 wird in dieser Phase eine geeignete mathematische Methode verwendet, um die Variationsbereiche der Indikatoren (Höchstwerte, Mittelwerte und Mindestwerte) zu bestimmen, wenn das LCA-Modell Variationen sensibler Parameter unterworfen wird.
Das Ergebnis von Stufe 4 ist eine Reihe von Wertebereichen, die von jedem der Indikatoren, die von der Sensitivitätsanalyse erfasst werden, berücksichtigt werden.
Die Berechnung der Variabilität der Indikatoren umfasst mindestens sensible Parameter in Bezug auf die in Artikel 8 dieser Verordnung genannten Elemente.
Die Stufen 3 und 4 können durch Iteration durchgeführt werden, um den Bereich der sensiblen Parameter an die geforderten Homogenitätsbedingungen anzupassen.
Bericht über die Sensitivitätsanalyse
Der Bericht enthält die Punkte, die den vier Phasen der Sensitivitätsanalyse und dem Endergebnis der Sensitivitätsanalyse entsprechen, einschließlich des Umfangs der Gültigkeit der gemeinsamen Umwelterklärung und der Variationsbereiche der Kontrollindikatoren.
3. Sensitivitätsanalyse und Umweltwerte deklariert
Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse bedingen die in der Sammelumwelterklärung gemäß Artikel 8 dieser Verordnung ausgewiesenen Umweltwerte.
Wenn der Höchstwert (oder der Höchstwert bei 95 % Konfidenz, wenn ein statistischer Ansatz verwendet wird) des Variationsbereichs jedes Indikators für die Umweltverträglichkeitskontrolle kleiner oder gleich dem Mittelwert des Indikators multipliziert mit einem Grenzwert (gemäß Artikel 8 dieser Verordnung) ist, dann sind die Werte der angegebenen Umweltverträglichkeitsindikatoren mit den Mittelwerten der sensiblen Parameter zu berechnen. Wenn nicht, d. h. wenn mindestens einer der Indikatoren für die Umweltverträglichkeitskontrolle einen Höchstwert größer als als den Durchschnittswert des Indikators, multipliziert mit einem Grenzwert (gemäß Artikel 8 dieser Verordnung) hat, muss der ungünstigste Grenzwert angegeben werden (maximaler Wert beim Aufwand und minimaler Wert beim Ergebnisbeitrag). Wenn die Indikatoren einen Aufwand widerspiegeln, entspricht diese Grenze dem Wert der Indikatoren, der sich ergibt, wenn die Höchstwerte (oder Höchstwerte mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 %, wenn ein statistischer Ansatz verwendet wird) der sensiblen Parameter verwendet werden.
4. Genaue Identifizierung der Produkte, für die eine Erklärung gilt
Um festzustellen, ob ein Produkt voraussichtlich Gegenstand einer gemeinsamen Umwelterklärung sein wird, muss festgestellt werden, ob das Produkt mit dem Standardprodukt vergleichbar ist und ob der Meldepflichtige dieses Produkts zur Verwendung dieser gemeinsamen Umwelterklärung berechtigt ist.
Identifizierung des Standardprodukts
Das Standardprodukt muss korrekt definiert und beschrieben werden, um die Übereinstimmung zwischen der Beschreibung eines Produkts und der Beschreibung des Standardprodukts zu erleichtern. Die Beschreibung des Standardprodukts muss mindestens Folgendes enthalten:

a) eine Liste der Hauptbestandteile oder der hauptsächlichen Materialien;
b) Informationen über die Funktionalität oder das Leistungsniveau.

Diese Kennzeichnung muss ausreichen, um schnell und eindeutig feststellen zu können, ob ein bestimmtes Produkt unter die Sammelanmeldung fallen kann.
Identifizierung der Meldepflichtigen, die die kollektive Umwelterklärung verwenden können
Da die kollektive Umwelterklärung Eigentum und Verantwortung einer Gemeinschaft ist, kann diese Gemeinschaft entscheiden, dass nur einige Meldepflichtigen diese kollektive Umwelterklärung verwenden können.
Eine Liste der Meldepflichtigen, die zur Verwendung einer kollektiven Umwelterklärung berechtigt sind, muss Folgendes enthalten:

- entweder in Form einer erschöpfenden Liste der Namen;
- oder in Form einer Bedingung für die Mitgliedschaft in einer kollektiven Einheit (Verein, Gewerkschaft, Unterzeichner einer Charta der guten Praxis usw.). In diesem Fall muss die Liste der Mitglieder dieser Gemeinschaft öffentlich zugänglich sein.

5. Inhalt des Gültigkeitsrahmens
Der Rahmen der Gültigkeit enthält mindestens:

- Identifizierung des Standardprodukts (obligatorisch);
- Produkte, die unter die gemeinsame Umwelterklärung fallen;
- Identifizierung der Meldepflichtigen, die die kollektive Umwelterklärung verwenden können;
- Der Bericht über die Sensitivitätsstudie einschließlich des Gültigkeitsbereichs und der Nachweis, dass die angegebenen Werte der Indikatoren homogen sind.

6. Verwendung des Gültigkeitsrahmens
Damit ein Meldepflichtiger eine gemeinsame Umwelterklärung für sein Produkt verwenden kann, muss er Folgendes nachweisen:

- Dass ihr Produkt dem „Standardprodukt“ entspricht, das unter die gemeinsame Umwelterklärung fällt;
- Dies steht auf der Liste der für diese gemeinsame Umwelterklärung zugelassenen Meldepflichtigen;
- Dass sie der Gültigkeitsspanne der fraglichen kollektiven Umwelterklärung entspricht.

Erstellt am 14. Dezember 2021.
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Für die Ministerin und durch Delegation:
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F. Adam
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